
         
 

 KITABE - ORDNUNG 

 

• Öffnungszeiten KITABE Maibaumwiese 

Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Freitag: 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr  

• Öffnungszeiten KITABE Seniorenzentrum 

Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

• Die Kinder sollen bis spätestens 8.30 Uhr in die Einrichtung gebracht werden. Halbtageskinder 

sind bis spätestens 12.30 Uhr, Ganztageskinder sind bis spätestens 16.00 Uhr (KITABE 

Maibaumwiese) bzw. 15.00 Uhr (KITABE Seniorenzentrum) abzuholen.  

• Mittagessen ist auch für Halbtageskinder möglich. 

• Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe der Kinder an die Betreuungspersonen und 

endet mit der Übergabe des Kindes an eine abholberechtige Person. 

• Änderungen der Telefonnummer, E-Mailadresse und Wohnadresse, sowie Wechsel der 

Dienststelle und des Beschäftigungsausmaßes müssen umgehend in der Einrichtung 

gemeldet werden. 

 

• Mit Ende des Mutterschutzes wird ein Kind als Halbtageskind betreut. 

• Das Essen wird für die KITABE Seniorenzentrum vom Hilfswerk Seniorenheim St. Georg in 

Bergheim angeliefert. Die KITABE Maibaumwiese bezieht das Mittagessen von „Gourmet 

Kids“.  

• Bei Krankheit des Kindes bzw. bei Fernbleiben durch andere Umstände muss die Einrichtung 

bis 8.30 Uhr informiert werden. 

• Infektionskrankheiten* müssen umgehend in der KITABE gemeldet werden. Kinder müssen 
mindestens 24 Stunden fieberfrei sein, bevor sie die Einrichtung wieder besuchen.  

• Entfallende Besuchstage können nicht rückvergütet werden, da auch die Kosten weiterlaufen. 

• Ferienordnung und Journaldienste werden bei Betreuungsbeginn bekanntgegeben. 

• Haustiere müssen draußen warten. 

• KITABE-Post, Elternabende, Anschlagtafel, sowie unsere Homepage bitte beachten und als 

Informationsquelle nutzen. 

• Viele Informationen erfolgen per E-Mail – bitte dies zu beachten. 



• Die Kapazität jeder einzelnen Einrichtung ist durch die räumliche Größe begrenzt. Auf die 

laufenden Verschiebungen beim Bedarf kann nicht immer durch kurzfristige bauliche 

Maßnahmen reagiert werden. Vor diesem Hintergrund können wir nicht immer einen Platz in 

der gewünschten Betreuungseinrichtung zur Verfügung stellen. 

• Kinder, die eine Kleinkindgruppe besuchen und bis zum 31.12. des Betreuungsjahres ihr 3. 

Lebensjahr vollenden, haben die Möglichkeit im Semester, bzw. nach den Weihnachtsferien in 

den Kindergarten zu wechseln, sofern dies von den Eltern gewünscht, bzw. die dafür nötigen 

Kapazitäten frei sind. 

• Die Sommerferien beginnen eine Woche nach den Schulferien und enden eine Woche vor 

Schulbeginn. 

 

• Die Gemeinde Bergheim als Träger behält sich Änderungen der Richtlinien vor. 

 

*Hand-Mund-Fuß-Krankheit/Bindehautentündung/Lausbefall/(Ringel-)Röteln/ 

Keuchhusten/Masern/Mumps/Angina/Scharlach/ Windpocken 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Name des Kindes: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ich habe die Hausordnung für den Besuch in der KITABE Bergheim zur Kenntnis  

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum      Unterschrift 


